
50 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des V erfassungsausschusses , ~ 

ijber die Regierungsvorlage (25 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Preisrege­

lungsgesetz 1957 geändert wird 

Der gegenständliche Gesetzentwurf sieht neben 
einer Verlängerung der Gcltungsdauer des Preis­
regelungsgesetzes 1957 bis 31. Dezember 1972 
die Neufassung der Bestimmungen des § 3 ades 
Gesetzes dahin vor, daß der Bundesminister für 
Inneres künftighin im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuß des Nationalrates eine behörd­
liche Preisbestimmung nicht nur - wie nach der 
geltenden Regelung - vornehmen kann, wenn 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft; 
die Präsidentenkonferenz < der Landwirtschafts­
kammern asterreichs, der asterreichischen Arbei­
terkammertag undderOsterreichische Gewerk­
schaftsbund übe re ins tim m end Mitteilung 
über eine erfolgte Preiserhöhung machen, son­
dern auch dann, wenn' eine solche Mitteilung 
durche i n e s der im Gesetz genannten Bundes-
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mllllsterien oder ein e der obgenannten Inter­
essenvertretungen erfolgt. Weiters sieht die Re­
gierungsvorlage eine Neufassung der Strafbe­
stimmungen des § 9 vor. 

Der Verfassungsausschuß hat den Gesetzent­
wurf in seiner Sitzung am 24. November 1971 
in Verhandlung gezogen und nach Wortmeldun­
gen der Abgeordneten Dr. Mus s i 1, G rat z, 
Dr. B r 0 e s i g k e, S t 0 h s, Dr. Kr a n zl m a y r 
und Kin z 1 sowie des Bundesministers R öse h 
teils einstimmig, teils mit Mehrheit 'beschlüssen, 
dem Hohen Haus die Annahme des Gesetzent­
wurfes zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n­
t rag, der NatiOnalrat wolle dem von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (25 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung er­
teilen. 

Wien, am 24. November 1971 . 

Robert Weisz 
Obmann 
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